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Das Auswahlverfahren besteht aus einem schriftlichen Test und einem strukturierten Auswahlgespräch.  

 

Außerdem ist die Teilnahme am Sporttest (12 Minuten Lauf) verpflichtend.  

Mitarbeiter*innen im Allgemeinen Ordnungsdienst (AOD) sind als Außendienst für die Überwachung der Ordnung und 

Sicherheit (inkl. Gefahrenabwehr) im öffentlichen Raum einschließlich der Überwachung des ruhenden Verkehrs und des 

fließenden Verkehrs auf Gehwegen und in Fußgängerzonen eingesetzt. 

• Kontrolle der Sondernutzungen und der Sauberkeit auf öffentlichem Straßenland und in 

öffentlichen Grünanlagen 

• Überwachung der Räum- und Streupflicht (Winterdienst), ggf. Mitteilung an die zuständige Stelle zwecks Veranlassung 

einer Ersatzvornahme im Rahmen der Gefahrenabwehr 

• Mitteilung über illegale Ablagerungen im öffentlichen Raum an die zuständigen Zentralen Anlauf- und Beratungsstellen 

(ZAB) und Weitergabe von Hinweisen über mögliche Verursacherinnen und Verursacher an den Innendienst 

• Kontrolle der Einhaltung der Regelungen zur Benutzung öffentlicher Grün- und Erholungsanlagen nach dem 

Grünanlagengesetz sowie der städtischen Friedhöfe nach dem Friedhofsgesetz 

• Feststellung von Sachverhalten im öffentlichen Raum bei Gefahren 

• Feststellung von Gefahren sowie Durchführung notwendiger Abwehrmaßnahmen im Bereich des Jugendschutzes und 

Kontrolle der Einhaltung von Jugendschutzvorschriften 

• Kontrolle der Einhaltung von Nichtraucherschutzvorschriften 

• Kontrolle in Gaststätten, soweit es nicht in die Aufgabenzuständigkeit des Landeskriminalamtes und anderer 

Dienststellen fällt  

• Einleiten von Maßnahmen bei Haus- und Nachbarschaftslärm 

• Überwachung des ruhenden Verkehrs 

• Überwachung des fließenden Verkehrs auf Gehwegen und in Fußgängerzonen 

• Kontrolle der Einhaltung der Umweltzone im ruhenden Verkehr 

• Kontrolle der richtigen Lagerung und der altersbeschränkten Abgabe von Pyrotechnik im 

Silvesterverkauf 

• Kontrolle der Einhaltung des Ladenöffnungsgesetzes und der Sonn- und FeiertagsschutzVO 

• Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften der Preisangabenverordnung 

• Überwachung des Verpackungsgesetzes 
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• Entgegennahme von Beschwerden vor Ort zu Störungen der öffentlichen Ordnung und Weiterleitung der Informationen an 

die zuständigen Stellen zwecks weiterer Veranlassung 

• Aussprechen von Platzverweisungen 

• Feststellung von Verstößen und deren Beseitigung durch Einleitung geeigneter Sofortmaßnahmen sowie Ahndungen der 

Verstöße durch Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren 

• abgeschlossene Berufsausbildung zum Verwaltungsfachangestellten, bzw. erfolgreich abgeschlossener 

Verwaltungslehrgang I 

• oder Fachangestellte*r bzw. Kaufleute für Büromanagement die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und Erfahrungen 

entsprechende Tätigkeiten ausüben (Nachweis erforderlich) 

• oder Beschäftigte im öffentlichen Dienst (mit abgeschlossener Berufsausbildung) die durch mehrjährige Berufserfahrung 

(mind. 3 Jahre) vergleichbare Fachkenntnisse und Fähigkeiten erworben haben 

• oder abgeschlossene, dreijährige Berufsausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit 

• oder abgeschlossenes Bachelor-Studium Sicherheitsmanagement 

• oder sonstige Beschäftigte mit einer mindestens dreijährigen abgeschlossenen Berufsausbildung und mehrjähriger 

Berufserfahrung (mind. 3 Jahre) mit vergleichbaren Fachkenntnissen und Fähigkeiten 

• Erfolgreiche Teilnahme am Grundlehrgang für den Allgemeinen Ordnungsdienst an der Verwaltungsakademie Berlin 

• Führerschein mind. der Klasse „B“ (muss zum Zeitpunkt der Einstellung vorliegen) 

Sonstige Anforderungen 

• jährliche Teilnahme an mindestens 5 Tagen Ergänzungsqualifizierung (kann durch mehrere Einzelmaßnahmen erbracht 

werden) 

• körperliche Fitness (Außendiensttauglichkeit) und die Bereitschaft zu regelmäßigem Eigensicherungstraining  

• die Bereitschaft zum Schicht- und Außendienst wird im Allgemeinen Ordnungsdienst an 365 Tagen im Jahr zwingend 

vorausgesetzt (Dienste in der Regel von 6.00 bis 24.00 Uhr, an Feiertagen und am Wochenende).  

• Bereitschaft zum Tragen von Dienstkleidung und zum Führen von Dienstfahrzeugen (KFZ und Fahrräder) 
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Anforderungsprofil 
Stand:  Apr 2022  

Ersteller/in: 
Ord ID 14 

Ord 1 

 

Die grau unterlegten Felder markieren den verbindlichen Teil des Basisanforderungsprofils. 

 

Stellentitel / Funktion:  

Mitarbeitende im Allgemeinen Ordnungsdienst (AOD) im bezirklichen Ordnungsamt – Außendienst 

(m/w/d) 

Dienststelle: 

Bezirksamt Mitte von Berlin 

Geschäftsbereich Ordnung, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen 

Ordnungsamt 

Fachbereich Außendienst Allgemeiner Ordnungsdienst 

 

1 Beschreibung des Arbeitsgebietes 

 

Mitarbeiter*innen im Allgemeinen Ordnungsdienst (AOD) sind als Außendienst für die Über-

wachung der Ordnung und Sicherheit (inkl. Gefahrenabwehr) im öffentlichen Raum ein-

schließlich der Überwachung des ruhenden Verkehrs und des fließenden Verkehrs auf Gehwe-

gen und in Fußgängerzonen eingesetzt. 

 Kontrolle der Sondernutzungen und der Sauberkeit auf öffentlichem Straßenland und in 

öffentlichen Grünanlagen 

 Überwachung der Räum- und Streupflicht (Winterdienst), ggf. Mitteilung an die zuständige 

Stelle zwecks Veranlassung einer Ersatzvornahme im Rahmen der Gefahrenabwehr 

 Mitteilung über illegale Ablagerungen im öffentlichen Raum an die zuständigen Zentralen 

Anlauf- und Beratungsstellen (ZAB) und Weitergabe von Hinweisen über mögliche Verursa-

cherinnen und Verursacher an den Innendienst 

 Kontrolle der Einhaltung der Regelungen zur Benutzung öffentlicher Grün- und Erholungsan-

lagen nach dem Grünanlagengesetz sowie der städtischen Friedhöfe nach dem Friedhofs-

gesetz 

 Feststellung von Sachverhalten im öffentlichen Raum bei Gefahren 

 Feststellung von Gefahren sowie Durchführung notwendiger Abwehrmaßnahmen im Bereich 

des Jugendschutzes und Kontrolle der Einhaltung von Jugendschutzvorschriften 

 Kontrolle der Einhaltung von Nichtraucherschutzvorschriften 

 Kontrolle in Gaststätten, soweit es nicht in die Aufgabenzuständigkeit des Landeskriminalam-

tes und anderer Dienststellen fällt  

 Einleiten von Maßnahmen bei Haus- und Nachbarschaftslärm 

 Überwachung des ruhenden Verkehrs 

 Überwachung des fließenden Verkehrs auf Gehwegen und in Fußgängerzonen 

 Kontrolle der Einhaltung der Umweltzone im ruhenden Verkehr 
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 Kontrolle der richtigen Lagerung und der altersbeschränkten Abgabe von Pyrotechnik im 

Silvesterverkauf 

 Kontrolle der Einhaltung des Ladenöffnungsgesetzes und der Sonn- und FeiertagsschutzVO 

 Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften der Preisangabenverordnung 

 Überwachung des Verpackungsgesetzes 

 Entgegennahme von Beschwerden vor Ort zu Störungen der öffentlichen Ordnung und Wei-

terleitung der Informationen an die zuständigen Stellen zwecks weiterer Veranlassung 

 Aussprechen von Platzverweisungen 

 Feststellung von Verstößen und deren Beseitigung durch Einleitung geeigneter Sofortmaß-

nahmen sowie Ahndungen der Verstöße durch Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren 

Bewertung: 

Entgeltgruppe  9a, einzige Fallgruppe,  

Teil I der Entgeltordnung 

zum TV-L  
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2 Formale Anforderungen   

Bei Tarifbeschäftigten (m/w/d):  

 abgeschlossene Berufsausbildung zur/zum Verwaltungs- 

fachangestellten, bzw. erfolgreich abgeschlossener Verwaltungs-

lehrgang I 

 oder  Fachangestellte*r bzw. Kaufleute für Büromanagement die 

aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und Erfahrungen entspre-

chende Tätigkeiten ausüben (Nachweis erforderlich) 

 oder Beschäftigte im öffentlichen Dienst (mit abgeschlossener Be-

rufsausbildung) die durch mehrjährige Berufserfahrung (mind. 3 

Jahre) vergleichbare Fachkenntnisse und Fähigkeiten erworben ha-

ben 

 oder abgeschlossene, dreijährige Berufsausbildung zur Fachkraft 

für Schutz und Sicherheit 

 oder  abgeschlossenes Bachelor-Studium Sicherheitsmanagement 

 oder  sonstige Beschäftigte mit einer mindestens dreijährigen abge-

schlossenen Berufsausbildung und mehrjähriger Berufserfahrung 

(mind. 3 Jahre) mit vergleichbaren Fachkenntnissen und Fähigkeiten 

 Erfolgreiche Teilnahme am Grundlehrgang für den Allgemeinen 

Ordnungsdienst an der Verwaltungsakademie Berlin 

 Führerschein mind. der Klasse „B“ (muss zum Zeitpunkt der Einstel-

lung vorliegen) 

Sonstige Anforderungen 

 jährliche Teilnahme an mindestens 5 Tagen Ergänzungsqualifizie-

rung (kann durch mehrere Einzelmaßnahmen erbracht werden) 

 körperliche Fitness (Außendiensttauglichkeit) und die Bereitschaft 

zu regelmäßigem Eigensicherungstraining  

 die Bereitschaft zum Schicht- und Außendienst wird im Allgemeinen 

Ordnungsdienst an 365 Tagen im Jahr zwingend vorausgesetzt 

(Dienste in der Regel von 6.00 bis 24.00 Uhr, an Feiertagen und 

am Wochenende).  

 Bereitschaft zum Tragen von Dienstkleidung und zum Führen von 

Dienstfahrzeugen (KFZ und Fahrräder) 

Gewichtungen 

entfallen hier 
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3.  

3.1 

Leistungsmerkmale 

Fachkompetenzen 

Gewichtungen * 

4 3 2 1 

3.1.1 Digitale Kompetenzen 

 kann mit den jeweils einzusetzenden Standard-Software-Produkten 

umgehen 

 kennt aktuelle Entwicklungen und Projekte im Bereich der Digitalisie-

rung  

 berücksichtigt Maßnahmen für Datensicherheit und gegen Daten-

missbrauch 

☐ ☐ ☒ ☐ 

3.1.2 Allgemeine Fach- und Rechtskenntnisse 

 Kenntnisse der Gesetze über die Berliner Verwaltung und die dazu-

gehörigen Verwaltungs-, Ausführungs- und Durchführungsvorschrif-

ten (z. B. AZG, VwVfG, VwVfG Berlin, VwZG, VwVG, Ordnungs-

diensteVO, BlnDSG) und der verwaltungsspezifischen Bearbei-

tungsstandards der Berliner Verwaltung (GGO I) 

 Kenntnisse des Aufbaus der Berliner Verwaltung 

 Kenntnisse der Verwaltungsvorschriften über die Dienstkleidung 

und die Ausstattung der Dienstkräfte der bezirklichen Ordnungs-

ämter  

☐ ☐ ☒ ☐ 

3.1.3 Spezielle Fach- und Rechtskenntnisse 

 Kenntnisse in den für die Aufgabenerfüllung maßgeblichen Spezial-

gesetzen und - Verordnungen insbesondere:  

StVO, GewO, BerlLadÖffG, JuSchG, HundeG, Bln, GrünanlG, 

BerlStrG, StrReinG, LlmSchG, SpielV, GastG, NRSG, KrWG, 

NatSchG, Bln, ZustKat, Ord, FriedhofsG, BaumSchVO, PAngV, 

SprengG, VerpackungsG, FSchVO 

 Kenntnisse des allgemeinen Ordnungswidrigkeitenrechts, der an-

grenzenden Rechtsgebiete und des Gefahrenabwehrrechts (z.B. O-

WiG, StPO, StGB, UZwG Bln, ASOG Bln, BGB 

☐ ☒ ☐ ☐ 

3.1.4 PC Anwendungskenntnisse 

 IT-Kenntnisse der grund- und fachspezifischen Software: OLMERA, 

MIGEWA, Zevis  

 IT-Kenntnisse der Standardsoftware (MS Office Paket) 

 Kenntnisse der Kommunikationsnetzwerke und der Mobilen Daten-

erfassungsgeräte (MDE), ggf. Digitalkamera und 

Mobiltelefon 

☐ ☐ ☒ ☐ 
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3.2 Persönliche Kompetenzen Gewichtungen * 

4 3 2 1 

3.2.1 Leistungs-, Lern- und Veränderungsfähigkeit 

► Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen engagiert zu arbeiten, den Hand-

lungsrahmen auszufüllen und aktiv Wissen und Erfahrungen einzubringen sowie sich auf 

neue Aufgaben einzustellen und neue Kenntnisse zu erwerben 

☐ ☒ ☐ ☐ 

 bleibt auch bei wechselnden Arbeitsinhalten und- Situationen be-

lastbar. 

 

 reagiert auf kurzfritstige Veränderungen souverän und passt Hand-

lungsstrategien den veränderten Rahmenbdeingungen an. 

 setzt (auch) unter Zeitdruck ergebnisorientierte Prioritäten. 

3.2.2 Organisationsfähigkeit 

► Fähigkeit, vorausschauend zu planen und zu strukturieren und entsprechend zu 

agieren 

☐ ☐ ☒ ☐ 

 löst sich von gewohnten Denk- und Handlungweisen. 

 
 identifiziert sich mit der Arbeit. 

 stellt sich veränderten Anforderungen im Aufgabengebiet, leistet 

auch unter Druck Arbeitsergebnisse von guter Qualität. 

3.2.3 Ziel- und Ergebnisorientierung 

► Fähigkeit, Denken und Handeln auf ein gewünschtes Ziel hin auszurichten und die 

erforderlichen Ressourcen effizient einzusetzen 

☐ ☒ ☐ ☐ 

 plant frühzeitig und kalkuliert Risiken und deren Folgen mit ein. 

 

 bearbeitet Aufgaben auch  nach Kosten-/Nutzen Gesichtspunkten 

und wägt Vor- und Nachteile von Entscheidungen und Maßnahmen 

ab. 

 schafft den Handlungsrahmen für eine erfolgreiche Tätigkeit. 

3.2.4 Entscheidungsfähigkeit 

► Fähigkeit, zeitnahe und nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen und dafür Ver-

antwortung zu übernehmen 

☒ ☐ ☐ ☐ 

 nutzt eigenen Entscheudngsspielraum sinnvoll und pflichtgemäß aus. 

 
 übernimmt Verantwortung für die eigenen Entscheidungen. 

 Trifft klare und sachlich begründetet Entscheidungen, auch in    Kon-

fliktsituationen mit den Bürgerinnen und Bürger 
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3.3 Sozialkompetenzen Gewichtungen * 

4 3 2 1 

3.3.1 Kommunikationsfähigkeit 

► Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen auszutauschen 
☐ ☒ ☐ ☐ 

 stellt sich gut auf unterschiedliche Kommunikationspartner*innen ein. 

  wendet sich Gesrprächspartnern*innen zu, hält Blickkontakt. 

 argumentiert überzeugend situations- und personenbezogen. 

3.3.2 Kooperationsfähigkeit 

► Fähigkeit, sich konstruktiv respektvoll mit anderen auseinanderzusetzen und part-

nerschaftlich zusammenzuarbeiten, Konflikte zu erkennen und tragfähige Lösungen an-

zustreben 

☐ ☒ ☐ ☐ 

 arbeitet konstruktiv und vertrauensvoll mit anderen zusammen 

 
 gibt eigene Erfahrungen an andere weiter. 

 setzt die eigenen Fähigkeiten zur Erreichung der Team- bzw. Grup-

penziele ein 

3.3.3 Dienstleistungsorientierung 

► Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für die externe und interne Kundschaft zu be-

greifen 

☐ ☒ ☐ ☐ 

 ist freundlich und aufgeschlossen für Auskünfte, Informationen und 

Beschwerden und findet dabei den richtigen Ton. 
 

 arbeitet gerne in Kontakt mit Bürger*innen im Außenkontakt. 

 begreift Arbeit als Dienstleistung/Service für die Allgemeinheit 

3.3.4 Diversity-Kompetenz 

► ► Fähigkeit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Menschen (u.a. hinsichtlich 

Lebensalter, Geschlecht, Behinderung, Migrationsgeschichte, Religion, sexueller und 

geschlechtlicher Identität, chronischer Krankheit, sozialem Status, Sprache) wahrzuneh-

men, in der Aufgabenwahrnehmung zu berücksichtigen, bestehende Barrieren abzu-

bauen und einen diskriminierungsfreien und wertschätzenden Umgang zu pflegen 

☐ ☒ ☐ ☐ 

 kann sich schnell auf verschiedene Personen/Persönlichkeiten ein-

stellen. 

  versteht und respektiert andere Verhaltensweisen und Denkmuster. 

 identifiziert Unterschiede und Ungleichbehandlungen beider Ge-

schlechter und wirkt aktiv auf Chancengleichheit hin. 
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3.3.5 Migrationsgesellschaftliche Kompetenz 

► Fähigkeit, gemäß § 3 Absatz 4 PartMigG 

1. bei Vorhaben, Maßnahmen und Programmen die Auswirkungen auf Personen mit 

und ohne Migrationsgeschichte beurteilen und ihre Belange berücksichtigen zu 

können,  
2. die durch Diskriminierung und Ausgrenzung von Personen mit Migrationsge-

schichte entstehenden teilhabehemmenden Auswirkungen zu erkennen und zu 

überwinden sowie  
3. insbesondere im beruflichen Kontext Personen mit Migrationsgeschichte respekt-

voll und frei von Vorurteilen und Diskriminierung zu behandeln. 

☐ ☒ ☐ ☐ 

 begegnet Menschen verschiedener Herkunft aufgeschlossen 

 

 erkennt Konflikte, die sich aus kulturellen Unterschieden ergeben 

und behandelt Bürger*innen unabhängig von Herkunft, Religion und 

Geschlecht gleich. 

 agiert in kulturellen Begegnungen offen, flexibel und mit Einfühlungs-

vermögen. 
 


